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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN B-PLAN XXI - 1 9 

1. Im Mischgebiet sind Tanksteller und Vergnügungsstätten im Sinne 
des § 4a Abs. 3 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung nicht zulässig. 

2. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 t-.r. 4 und 5 
der BaunLtzungsverordnung (Gartenbaube:riebe und Tankstellen: nicht Bestand
teil des Bebauungsplanes. 

3. Boi der E'rrittlung der zulässigen Gruncflächc darf dLrch die G'undflächon von 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufa1r:en, Netenanlagen im Sinne des§ 14 
der BaunLtzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeobe'
fläche durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, die überbaubare 
Grundfl~che im Mischgebiet (MI) Lm 60 %, im allgemeinen ~Vchngetiet WA 1 
um 65 %, in allgemeinen Wohngebiet WA 2 um 70 % und in den allgemeinen 
Wohngebieten VIA 3 und WA 4 um 75 % überschritten werden. 

4. Nebenanlagen i1 Form von GebäLden sind auf den nicht überbaubaren Grunostücks
flächen nur ausnahmsweise zulässig. 

5. Die Fläche B 1 ist mit einem GehrecM zugunsten der Allgemeinheit und mit einem 
Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. Die 
Fläche B 2 ist mit einem Geh· und Radfahrrech: zugunsten der Allgemeinheit, mit 
einem Farrr:ioht zugunsten der Benutzer und Besucher der GrundstJckc und mit 
einem Leitungsrecht zugunsten der zustärdigen Unternehmensträger zu belasten. 
Die Fläche B 3 Ist mit einem Geh- und Fahrrecht zLgunsten der Allgemeinheit 
und mit einerr Leitungsrech: zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu be
lasten. 
Die Fläche B 4 ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Benutzer 
und Besucher der Kindertagesstätte zu belasten. 

6. In cen allgemeinen Wohngebieten und im tvisc~gebiet sind Stellplätze und Tief
garagen auf den nicht überbaubaren Grundstücks'lächen nur innerhalb der 
jeweils für Stellplätze bzw. Tiefgaragen festgesetzten Flächen zulässig. 

7. Die E nteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

8. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions
schutzgesetzes mJssen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 3 und WA 4 
sowie Im Mischgebiet Außenbauteile elnschlleBll::h der Fenster von ALfenthalts

räumen in l//ohrungen und von BOroräumen entlang der Eisenacher Straße und derr 
Blumberger Damm folgende resultierende bewerte:e Luf1schalldämmaße 
(R'w, res nach DIN 4109, Ausiabe November 1969) aufweisen: 

- Abschnitt C 1 - C 2 Wohnräume mindestens L5 dB, Büroräume mind. 40 dB 

- Abschnitt C 3 - C 4 Wohnräume mindestens LO dB, Büroräume mind. 35 dB, 

oder es sind andere Maßnahmen 11it gleicher Wirkung zu treffen. 

9. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions
schutzgesetzes sind in den allgemeinen IJ/ohngebie1en WA 1 und WA 3 sowie im 
Mischgebiet zJm Blumberger Damm -insgesamt- sowie zur Eisena:::her Straße und den 
Planstraßen B, G und D -jeweils in einer Lä.1ge von 20 Metern, gemessen von den 
Baugrenzen am Blumberger Damm -Wohnungen nur zulässig, wenn diese über 
mindestens einen Aufenthaltsraum verfügen, der mit sei1en notwendigen Fenstern 
von der Straße abgewandt ist 

10. Mit ALsnahme der mit D gekennzsichre1en, überbaubaren Flächen sind aus
schließlich Flachdächer sowie geneigte Dächer bis zu 15" Dachneigung zulässig. 

11 . Die nicht überbaubaren und nicht fOr Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 1 
der BaunLtzungsverordnung nutzb9.ren Flächen sird zu bepflanzen. Dies gilt 
nicht für Schankgärten sowie für Flächen zwische1 Einzelhandelsbetrieben oder 
Betrieben des Beherbergungsgewerbes und den Straßenbegrenzungslinien bzw. den 
Flächen, die nil Gehrechter be egt sind. Durch Festsetzungen nacr § 9 Abs. 1 
Nr. 25 a BauGB betroffene 3äume, Sträucher und sonstige Bepflanzunger sind auf 
Dauer zu erhalten, zu p'legen und bei Abgang zu ersetzen. 

12. 20 % der nicht Oberbaubaren Grundstücksflächen sind dicht mit Sträuchern gemäß 
Gehölzliste B ZL bepflanzen. Je 1 OC m2 Pflanzfläche ist mindestens e n Laubbaurr 
gemäß Gehölzliste 8 mit einer Mindesth5he von 3 m bzw. einem Stammumfang, 
gemessen in einer Höhe von 1,30 m, von mindestens 18 cm in die P'lan2ung 2J 
integrieren. Nach Festsetzung Nr. 13 zu pflanzence Bäume werden eingerechnet. 

13. Innerhalb der mit E1 bis E4 bzw. E5 bzw. E7 bezeichneten =1äohen ist je 
angefangene 350 m2 ein hochstämmiger, groRkroriger 1 aLbbaum ~emäR Gehöl1liste R 
mit einer Mindesthö1e von 3,5 m bzw. einem Stammumfang, gemessen in einer Höhe 
von t ,30 m, von mindestens 20 cm zu pflanzen. 

14. Einfriedungen der Flächen zwischen Baugrenzen und Straßenbegrenzungsl nien 
bzw. den Flächen, die nit Gehrechter be egt sind, sind als maxinal 50 cm hohe 
Mauer auszufOhren und mit einer Hecke aus niedrig wachsenden 
S1räuchern gemäß Gehölzliste C zu hinterpflanzen. ZäJne sind nicht zulässig. 
Die zulässigen Terrassen 11Qssen zu de1 Straßenbegrenzungslinien ozw. 2u den 
Flächen rrit Gehrechten einen Abstand von 2 m einhalten. Im allgemeinen 
Wohngebiet am zukünfti~sn Wuhlspark WA 4 mUssen Terrassen zur östlichen 
GrundstJcksgrenze einen Abstand vor mindestens L m ei1halten. 

15. Die Befes1igurg der fes1gesetzten ebenerdigen Stellplätze ist ausschließlich in 
luft- und wasserdurchläss gern Aufbau her1ustellen. Auch Wasser-und 1 ufldurch

lässlg<elt wesentlich mindernde Befestigungen wie BetonLnterbau, Fugenverguss, 
Asphaltiarungen u1d Be:onierungen sind unzulässig. 

16. Fensterlose Außenwandflächer und Jie Außenwandflächen zJ Jen Innenhöfen 
E' bis E4 bzw.E5 bzw. E7 und e1 bis e6 sind au' 25% der Fassadenlänge 
mit rankenden, schl ngencen oder selbstklimmenden Pflanzen in der Art zu 
begrünen, dass je 2 m Fassadenlänge eire Pflanze gesstzt w rc 

17, Unterirdische oauliche Anlagen, die nicht überbaut werden, und Dächer bs zu 
einer Neigung von 151 von oaulichen Anlagen, die maxi11al zwei Geschosse um
fassen, sind intensiv, Dächer bis zu einer NeigLng von 15° von baulichen An· 
lagen, die mehr as Lwei Geschosse umrassen, mindeslens exlansi~ LU begrünen. 
Die Erdschicht Ober der Tiefgaragen muss mindestens 40 cm betragen. Von der 
Verpflichtung 1ur ßegrünung ausgenonmen sind Terrassen, technische Finrich
tungen, Beleu::htungs- und Belichtu1gsanlagen, IA'ege, Zufahrten und ebenerdige 
Stellplätze. 

1 B. Die Grünfläche mit der Zweckbestimmung öifentliche naturnahe Parkanlage ist 
so mit BäJmen urd Sträuchern der Gehölzliste A zu bepflanzen, dass der Eindruck 
einer of'enen Wiesen- und Auenlandschaf: entsteht. 

19. Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzung F1 sind mit Hochstämmen verschiedener 
aller Obstarten und -sorten in unregelmä8iger Anordnung auf kräuterreichem 
Grünland so zu bepflanzen, dass der Eindruck einer Streuobstwiese sntstert 
Dabei istje 100 ml 1 Baum mit einem Stammumfang - gemessen in einer Höhe 
von 1,30 m - von t 6/18 cm zu pflanzen. 
Die Flächen mit Bindungen 'ür Beoflanzung F2 sind deckend mit Sträuchern gemäß 
Gehölzliste B ZL bepflanzen. 

20. Die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent
wicklu1g von Natur und Landschaft ist so zu entwickeln, dass oer Eindruck einer 
feuchten Auenlandschaft entsteht, und so zu pflegen, dass dieser Gharak:er 
dauerhait erhalten bleibt. Gehölze können dsr EigenentwicklJng überli:.ssen wer
den, Die Wuhle ist als offenes Fließgewässer mit Überschwemmungsbereichen zu 
entwickeln bzw. zu erhalten. Entlang des 1Nuhle-Verlaufs sind Bäume und 
Sträucher gemäß GehOlzli~te A zu pflanzen, innerhalb der Fläche ist die Anlage 
eines Fuss und Radweges Ober eine BrOcko bzw. Stogkonstrukticn einschließlich 
Beleuchtung zulässig. 

21. Gehölzliste A 

Bäume 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Ainus glJtinosa Schwarzerle 
Fraxinus excelsior Gemeine ::sehe 
Malus sylvestris Wildapfel 
Pr Jnus padus Gewöhnliche Traubenkirsche 
Pyrus pyrnstcr Wildbirne 
Quercus robur S:ieleiche 
Sallx alta Sllberwelde 
Salix x rubens H:ihe Weide 
Tilia cordata Winte'linde 
Ulmus laevis Flatterulme 

Sträucher 

Clematis vitalba Gemeine 'Waldrebe 
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 
Gorylus avellana Gemeiner Hasel 
Euonymus europaea Europäisches Piaffenrütchen 

Rhamnus frangula Fau baum 
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere 
Ribes rubrum Rote Johannisbeere 
Rubus fructlcosus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Pr Jnus spinosa Schle1e 
Salix caprea Salweide 
Salix cinerea Grauweide 
Salix pe1tandra Loorbeerweide 
Salix triandra Mandelweide 
Salix viminalis Korbweide 
Sembucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

22. Gehölzliste B 

Bäume 

Acer campestre Feldahorn 
Acer platancides Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fagus syh·alica Rotbuche 
Fraxinus excelsior Gemeine ::sehe 
Malus sylvestris Wildapfel 
Pr Jnus avium Vogelkirsche 
Pr Jnus padus Gewöhnliche Traubenkirsche 
Pyrus pyraster V\lildbirne 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur S:ieleiche 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Tilia cordata V\linle'linde 
Ulmus glabra Bergulrre 
Ulmus minor Feldulme 

Obstbäume, Hochstämme, alte Sorten 

Sträucher 

Gornus sanguinea Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana Gemeiner Hasel 
Grataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaea Europäisches Pfaffenl-ütchen 
Lonicera periclymenum Deutsches Geißblatt 
Lonicera xylosteJm Rote Heckenkirsche 
Rhamnus catharticus Kreuzdorn 
rlosa canina Hundsrose 
Rosae spec. Rosenarten 
Rubus idaeus Himbeere 
Salix caprea Salweide 
Sambuous nigra Schwarzer Holunder 
Sorbus aucuparia Fberesche 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

GehölzllSte C 

Hecken 

Acer campestre Feldahorn 

Berberis cardidula Berberitze 
Carpinus betulus Hainbuche 
Grataegus monogyna Weißcorn 
Liguslrum vulgare Liguster 
Ligustrum ovalifolium Liguster 
Philadelphus "Fractus' Pfeifenstrauch 
Potentilla fruticosa '3oldfinger" Fingerstrauch 
Ribes alpinum 'Schmidt" Johannissbeere 
Rosae spec. Rosenarten 
Spiraea x arguta Spierstrauch 
Spiraea x bumalda Spierstrauch 
Spiraea x vanhoJtei Spierstrauch (Prach:spiere) 
Symproricarpos orbiculatus Schneebeere (Korallenbeere) 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt 
der Lrschrlft des Bebauungsplanes 
v::>m 26. Januar 1998 übereinstimmt. 

Zu dlBsem Bebauungsplan XXl-19 Blatt 3 
gehört des Deckblatt vom 26. Januar 1998 
geändert am 17. August f 998 
(in die AbzeichnunQ eingearbeitet) 

Berlin, den 22.09.99 

Bezirksamt Marzahn von Berlin 
Abt. Stadtgestaltung urd Umweltsc1utz 
-Vermessungsamt-

1m Auftrag gez. Manthe 


